
  

 
 
 

 
MEDISANA AG 

Hilden 
WKN 549 254 – ISIN DE0005492540  

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am 
 

Dienstag, den 29. Juni 2010, 11:00 Uhr,  
 

im Wöllhaf Konferenz- und Bankettcenter,  
Düsseldorf International Airport, Terminal B, 40474 Düsseldorf  

 
stattfindenden 

 
ordentlichen Hauptversammlung 

 
ein. 
 
 
 

I. TAGESORDNUNG 
 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten 

Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für 
das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Bericht des 
Vorstands mit den erläuternden Angaben nach §§ 315 Abs. 4, 289 Abs. 4 HGB 

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 
  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 
2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr   

2009 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäfts-
jahr 2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-

jahr 2010 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WARTH & KLEIN G.M.B.H. Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2010 zu wählen. 



 2  

 
5. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung aufgrund des Gesetzes zur Umset-

zung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 

 
 Auf Grund der Änderungen der aktienrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Einberufung 

und Durchführung einer Hauptversammlung durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktio-
närsrechterichtlinie (ARUG), die am 1. September 2009 in Kraft getreten sind, soll die in 
der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Einberufungsfrist an die geänderte Gesetzes-
lage angepasst werden. Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die folgende Sat-
zungsänderung zu beschließen: 

 
§ 14 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
 "3. Die Hauptversammlung ist innerhalb der gesetzlichen Frist einzuberufen. Der 

Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen." 
 
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit Be-

zugsrechtsausschluss  
 
 Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. August 2006 hat ein ge-

nehmigtes Kapital in Höhe von 3.517.163,00 EUR beschlossen und die Satzung entspre-
chend geändert. Dieses genehmigte Kapital wurde seither teilweise ausgenutzt und das 
Grundkapital entsprechend erhöht. Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital 
auf dieser Grundlage weiter zu erhöhen, läuft zum 23. August 2011 aus. Um dem Vor-
stand auch in Zukunft zu ermöglichen, die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft im gesetz-
lich maximal zulässigen Umfang zu stärken, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat daher 
vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
a) Die unter Tagesordnungspunkt 8 in der Hauptversammlung vom 24. August 2006 er-

teilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) wird mit 
Wirkung zur Eintragung der unter c) zu beschließenden Satzungsänderung aufge-
hoben, soweit es nicht schon ausgenutzt wurde. 

 
b) Mit Wirkung der Eintragung der unter c) zu beschließenden Satzungsänderung wird 

der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
28. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu 3.832.163,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.832.163 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig:  

 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an 

der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nach-
folger dieser Segmente), die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundka-
pitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der 
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Be-
trag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert wer-
den, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser 
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Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch 
einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, 
die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Drit-
ten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zah-
len ist;  

 
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, ge-
werblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete 
Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen;  

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-

sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ih-
res Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht zustünde, oder 

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.  
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 
§ 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2010 abzuändern. 

 
c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 
"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
28. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu 3.832.163,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.832.163 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig:  

 
(i)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an 

der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nach-
folger dieser Segmente), die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundka-
pitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der 
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Be-
trag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert wer-
den, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser 
Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch 
einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, 
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die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Drit-
ten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zah-
len ist;  

 
(ii)  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, ge-
werblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete 
Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen;  

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Ge-

sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ih-
res Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht zustünde, oder 

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.  

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Ak-
tienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 
186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2010 abzuändern." 

 
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des geneh-
migten Kapitals gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG zu Tagesord-
nungspunkt 6  

 
a) Einleitung 

 
Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsaus-
schluss erstattet. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 6 die Schaffung eines ge-
nehmigten Kapitals in Höhe von bis zu 3.832.163,00 EUR vor. Das genehmigte Kapital 
soll die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzli-
che Handlungsmöglichkeiten einräumen.  
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktio-
nären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugs-
rechts abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu kön-
nen.  
 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 % 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick 
auf bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-
schaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 
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4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 10 %ige Beschränkung sind ande-
re Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer gegebenenfalls noch 
zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies 
gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf 
Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu 
können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unterneh-
mensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden 
Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagie-
ren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können.  
 
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vor-
gesehenen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden 
kann. Durch die Beschränkung auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der 
Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbedürfnis der 
Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung berücksich-
tigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über 
die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten 
Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre 
hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch 
diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der 
Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien sich praktisch der Nullmarke nähert.  

 
c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

 
Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesonde-
re zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unterneh-
men, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patente, Marken oder hierauf gerichtete Li-
zenzen, oder sonstigen Produkt-rechten oder sonstigen Sachanlagen ausgeschlossen 
werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und inter-
nationalen Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf 
Angebote zu Unternehmenszusammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im 
Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, 
Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu 
gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont 
und der / die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit 
erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Vorstand der Ge-
sellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation 
zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens prü-
fen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabe-
preis der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen.  

 
d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 

 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von der 
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, Options- oder Bezugs-
rechte aus ausgegebenen Schuldverschreibungen auch aus genehmigtem Kapital bedie-
nen zu können. Insbesondere ist daran zu denken, den Options- bzw. Wandlungspreis 
nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wand-
lungsbedingungen ermäßigen zu müssen sondern den Inhabern der Schuldverschreibun-
gen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten statt dessen eine erhöhte Anzahl 
an Aktien anzubieten.  
 

e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 
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Ferner ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzenbeträgen 
auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens 
der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. 
Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes 
Bezugsverhältnis und erleichtert so die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet.  
 
Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in 
der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten.  

 
7. Beschlussfassung über die Einführung eine Stock Option Programms 2010 
 
 Entsprechend verbreiteter Praxis möchte auch die Medisana AG weiterhin die aktienrecht-

lichen Möglichkeiten nutzen, Anreize für das Management und die Mitarbeiter zu schaffen, 
die auf eine Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswertes gerichtet sind. Zu diesem 
Zweck soll im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes die Möglichkeit geschaf-
fen werden, bis zu 260.000 weitere Optionen (Bezugsrechte i.S.v. § 192 Abs. 2 Nr. 3 
AktG) an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Gesell-
schaft sowie an Mitglieder der Leitungsorgane und Mitarbeiter gegenwärtig oder zukünftig 
verbundener Unternehmen auszugeben. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 
(i) Ermächtigung zur Implementierung eines Stock Option Programms 2010 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Juni 
2013 einmalig oder mehrmals bis zu 260.000 Optionen an derzeitige und zukünftige 
Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands sowie an Mitglieder der Leitungsorgane 
und Mitarbeiter gegenwärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen auszugeben, 
die den Erwerber nach Maßgabe der Optionsbedingungen berechtigen, neue Aktien 
der Medisana AG zu erwerben (Stock Option Programm 2010). Soweit Optionen an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden sollen, ist nur der 
Aufsichtsrat zur Ausgabe berechtigt. 

 
(ii) Kreis der Bezugsberechtigten 

 
Der Kreis der Bezugsberechtigten setzt sich bei einem Gesamtvolumen der maximal 
zur Ausgabe zur Verfügung stehenden Optionen in Höhe von bis zu 260.000 Stück 
wie folgt zusammen: 

 
(a) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Vorstands der Medisa-

na AG entfallen bis zu 130.000 Optionen (= bis zu 50 % des Gesamtvolu-
mens). 
 

(b) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter der Medisana AG entfallen 
bis zu 52.000 Optionen (= bis zu 20 % des Gesamtvolumens).  
 

(c) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder der Leitungsorgane gegen-
wärtiger und zukünftiger verbundener Unternehmen der Medisana AG entfal-
len bis zu 52.000 Optionen (= bis zu 20 % des Gesamtvolumens). 
 

(d) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter gegenwärtiger und zukünf-
tiger verbundener Unternehmen der Medisana AG entfallen bis zu 26.000 Op-
tionen (= bis zu 10 % des Gesamtvolumens). 
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(iii) Laufzeit der Optionen 

 
Die im Rahmen des Stock Option Programms 2010 ausgegebenen Optionen kön-
nen nur innerhalb von 5 Jahren nach ihrer erstmaligen Ausübungsmöglichkeit aus-
geübt werden. 

 
(iv) Ausübung, Basispreis, Erfüllung 

 
Durch Ausübung der Option können im Verhältnis 1:1 auf den Inhaber lautende, 
nennwertlose Aktien der Medisana AG gegen Zahlung des Basispreises bezogen 
werden. Der Basispreis entspricht 100 % des Verkehrswertes der Aktien der Medi-
sana AG. Der Verkehrswert ergibt sich aus dem Mittelwert der in der Schlussauktion 
im XETRA®-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem bzw. Nachfolge-
kurs festgestellten Preise für die Aktie der Gesellschaft jeweils während der letzten 
10 Börsenhandelstage vor Ausgabe der Option. Die Optionen können aus zukünftig 
zu schaffendem bedingten Kapital, aus bestehendem oder zukünftigem genehmig-
ten Kapital oder bestehenden Aktien bedient werden. Alternativ kann dem Bezugs-
berechtigten bei Optionsausübung nach Wahl der Gesellschaft auch ein Baraus-
gleich gewährt werden. Der Barausgleich berechnet sich dabei aus der Differenz 
zwischen dem Basispreis und dem Mittelwert der in der Schlussauktion im 
XETRA®-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem bzw. Nachfolgekurs 
festgestellten Preise für eine Aktie der Medisana AG an den zehn Börsenhandelsta-
gen vor Ausübung der Option. 

 
(v) Erwerbszeiträume 

 
Optionen können den Bezugsberechtigten einmalig oder in mehreren Tranchen bis 
zum 28. Juni 2013 zum Erwerb angeboten werden, außer jeweils im Zeitraum von 
drei Wochen vor Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das jeweils vorangegan-
gene Geschäftsjahr der Gesellschaft oder der vorläufigen Zahlen für einen Quartals- 
oder Halbjahresabschluss. 

 
(vi) Ausübungsvoraussetzungen 

 
Der Bezugsberechtigte kann die Optionen ausüben, sobald mindestens 4 Jahre seit 
ihrer Ausgabe vergangen sind (Wartezeit i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). 

 
Weitere Voraussetzung für die Ausübung der Optionen ist, dass die Gesellschaft in 
den nächsten drei Geschäftsjahren (2011 bis 2013) im Durchschnitt ein kumuliertes 
EBIT (Earnings before Interest and Tax) im Konzern nach IFRS von mindestens 
1,5 Mio. EUR erwirtschaftet (Erfolgsziel i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). 

 
(vii) Ausübungszeiträume 

 
Zur Vermeidung von Insiderverstößen dürfen Optionen auch nach Ablauf der War-
tezeit und unbeschadet der Beachtung des Erfolgsziels jeweils im Zeitraum von 
4 Wochen vor Bekanntgabe der Unternehmenszahlen, d.h. vor Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses bzw. etwaiger Quartals- oder Zwischenberichte nicht ausgeübt 
werden. 

 
(viii) Verfügungen über Optionen 

 
Optionen können nicht übertragen, verpfändet oder sonst belastet werden. 
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(ix) Verfall der Optionen ("Vesting Period") 
 

Wenn der Bezugsberechtigte aus seinem Dienstverhältnis mit der Medisana AG 
oder einem mit dieser verbundenen Unternehmen vor Ablauf eines Zeitraums von 
mindestens 3 Jahren nach Ausgabe der Optionen ausscheidet oder das Dienstver-
hältnis vor diesem Zeitpunkt gekündigt wird, ohne dass sich unmittelbar ein neues 
Dienstverhältnis mit der Medisana AG oder einem anderen mit dieser verbundenen 
Unternehmen anschließt, verfallen sämtliche seiner Optionen, die er zu diesem 
Zeitpunkt innehat. Bei Verfall steht dem Bezugsberechtigten keine Entschädigung 
zu. Die Gesellschaft ist berechtigt, in den Optionsbedingungen Ausnahmen von die-
ser Regelung zuzulassen. 

 
(x) Besteuerung der Optionen 

 
Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Optionen etwaig anfallenden 
Steuern, insbesondere Einkommensteuer (Lohnsteuer), Kirchensteuer und Solidari-
tätszuschlag, hat der Bezugsberechtigte selbst zu tragen. 

 
(xi) Weitere Ausgestaltung (Ermächtigung) 

 
Der Vorstand der Medisana AG wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
– sofern der Vorstand selbst betroffen ist, wird der Aufsichtsrat allein ermächtigt – 
die weiteren Einzelheiten zur Ausgestaltung des Stock Option Programms 2010 zu 
bestimmen. Hierzu gehören insbesondere: 

 
● die Festlegung der Anzahl der auf den einzelnen oder eine Gruppe von Be-

rechtigten entfallenden ausgegebenen Optionen,  
 

● die Regelungen über die Behandlung von Optionen in Sonderfällen (z.B. Mut-
ter-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit des Bezugsberechtigten), 
 

● die Regelung weiterer Verfallgründe, Ausnahmen in den Verfallgründen sowie 
der Verfallmodalitäten im Einzelnen, 
 

● Anpassung des Aktienbezuges bei Kapitalmaßnahmen und Umwandlung der 
Medisana AG. 

 
(xii) Berichtspflicht des Vorstands 

 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Stock Option Programms 2010 und die 
den Bezugsberechtigten in diesem Rahmen gewährten Optionen für jedes Ge-
schäftsjahr nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften jeweils im Anhang 
zum Jahresabschluss oder im Geschäftsbericht berichten (§ 285 Nr. 9a HGB, § 314 
Abs. 1 Nr. 6a HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 AktG). 

 
8. Beschlussfassung über die Abberufung zweier Ersatzaufsichtsratsmitglieder 
 
 Die ordentliche Hauptversammlung der Medisana AG am 23. August 2007 hat zusammen 

mit der Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder für jedes der drei gewählten Aufsichtsratsmit-
glieder ein Ersatzmitglied gewählt. Zwei von diesen sollen nun abberufen werden. Vor-
stand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, folgende Beschlüsse 
zu fassen: 

 
a) Abberufung des Herrn Dr.-Ing. Heinrich Iglseder 
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 Herr Dr.-Ing. Heinrich Iglseder wird mit Wirkung zum Ende dieser ordentlichen 
Hauptversammlung als Ersatzaufsichtsratsmitglied für das Aufsichtsratsmit-
glied Herrn Dr.-Ing. Heinrich Komesker abberufen. Ein neues Ersatzaufsichts-
ratsmitglied wird nicht bestellt.  

 
b) Abberufung des Herrn Jürgen Böh 

 
 Herr Jürgen Böh wird mit Wirkung zum Ende dieser ordentlichen Hauptver-

sammlung als Ersatzaufsichtsratsmitglied für das Aufsichtsratsmitglied Herrn 
Dipl.-Volkswirt Thies G. J. Goldberg abberufen. Ein neues Ersatzaufsichts-
ratsmitglied wird nicht bestellt.  

 
II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 
der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ab-
lauf des 22. Juni 2010, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft in deutscher oder in englischer Sprache 
angemeldet haben. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Als Nachweis der Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Text-
form erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch eine Bescheinigung des depotführenden 
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts erforderlich, die sich auf den Beginn des 8. Juni 
2010, 0:00 Uhr, zu beziehen hat (sogenannter Nachweisstichtag). Der Nachweis muss in deut-
scher oder in englischer Sprache verfasst sein.  
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie die Bescheinigung über den Nachweis des An-
teilsbesitzes sind innerhalb der vorgenannten Fristen an die folgende Adresse zu senden:  
 
MEDISANA AG  
c/o UniCredit Bank AG 
CBS50HV 
D-80311 München 
Telefax: 089 / 5400 - 2519 
Email: hauptversammlungen@hvb.de 
 
Für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt im Ver-
hältnis zur Gesellschaft als Aktionäre nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorste-
hend beschriebenen Weise erbracht hat. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Ak-
tien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft haben keine Bedeutung für den 
Umfang und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktio-
närs. Das gilt auch für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 
zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 
teilnahme- oder stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividen-
denberechtigung. 
 
Stimmrechtsvertretung 
Die Aktionäre können ihr(e) Stimmrecht(e) in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtig-
te, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine an-
dere Person ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsver-
einigung oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen erteilt werden, bedürfen 
der Textform. Es wird gebeten, dafür das Vollmachtsformular zu verwenden, das mit der Ein-
trittskarte zur Hauptversammlung verbunden ist. Dieses Formular steht auch auf der Internetsei-
te der Gesellschaft unter www.medisana.de unter der Rubrik „Investor Relations“ / „Hauptver-
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sammlung“ zum Herunterladen bereit. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am 
Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklä-
rung gegenüber der Gesellschaft an die folgende Adresse erfolgen: 
 
MEDISANA AG  
Investor Relations – HV 2010 
Itterpark 7-9 
D-40724 Hilden 
Telefax: 02103 - 200775 
E-Mail: IR@Medisana.de 
 
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die 
Form der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktio-
närsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen. Hier können 
Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 
Vollmacht abzustimmen. 
 
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die 
Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht ertei-
len möchten, müssen sich unter den oben genannten Bedingungen („Teilnahme an der Haupt-
versammlung“) zur Hauptversammlung anmelden. Wir bitten die Aktionäre, die dem von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Voll-
macht das auf der Homepage der Gesellschaft (www.medisana.de unter „Investor Relations“ -> 
„Hauptversammlung“) erhältliche Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden und hiermit 
dem Stimmrechtsvertreter Weisungen zu erteilen. Ein von der Gesellschaft benannter Stimm-
rechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt 
erteilten Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), 
indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das auf der Internetseite der Gesellschaft zum 
Herunterladen bereitstehende Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei, bei-
spielsweise im PDF-Format, per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. 
Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisa-
torischen Gründen bis spätestens Freitag, 25. Juni 2010 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) 
unter der nachfolgenden Adresse zugehen:  
 
MEDISANA AG  
Investor Relations – HV 2010 
Itterpark 7-9 
D-40724 Hilden 
Telefax: 02103 - 200775 
E-Mail: IR@Medisana.de 
 
Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung mög-
lich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschie-
nenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der 
Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Wider-
sprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts 
oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  
 



 11  

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Be-
vollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder zur Be-
vollmächtigung sonstiger Personen/Institutionen besteht nicht. 
 
Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine Person 
zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen 
zurückzuweisen.  
 
 
III. Rechte der Aktionäre 
 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals, das entspricht 
zurzeit 351.717 Stückaktien, oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an die folgende Adresse 
 
MEDISANA AG  
Investor Relations – HV 2010 
Itterpark 7-9 
D-40724 Hilden 
 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis 
spätestens Samstag, 29. Mai 2010 (24:00 Uhr), zugehen. Jedem neuen Punkt der Tagesord-
nung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. Die Aktionäre haben nachzu-
weisen, dass sie seit einer Frist von mindestens drei Monaten gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1, Abs. 
1 Satz 3, § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG Inhaber der vorbezeichneten Menge an Aktien sind. Be-
kanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektro-
nischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten euro-
päischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Homepage der Gesellschaft unter 
www.medisana.de unter „Investor Relations“ -> „Hauptversammlung“ bekannt gemacht. 
 
 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tages-
ordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 
AktG zur Wahl des Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:  
 
MEDISANA AG  
Investor Relations – HV 2010 
Itterpark 7-9 
D-40724 Hilden 
Telefax: 02103 - 200775 
E-Mail: IR@Medisana.de 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung, also bis spätestens Montag, 14. Juni 2010 (24:00 Uhr), unter der vorste-
hend angegebenen Adresse eingehen, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung allen Aktionären im Internet unter www.medisana.de unter „Investor Relations“ -
> „Hauptversammlung“ unverzüglich zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen 
für eine Pflicht zur Veröffentlichung gemäß § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind, insbesondere 
sofern ein Nachweis der Aktionärseigenschaft erfolgt. Anderweitig adressierte Gegenanträge 
von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 
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Aktionärsforum 
Wir weisen die Aktionäre der Gesellschaft und die Aktionärsvereinigungen darauf hin, dass sie 
gemäß § 127a AktG die Möglichkeit haben, im Aktionärsforum des elektronischen Bundesan-
zeigers andere Aktionäre aufzufordern, gemeinsam oder in Vertretung einen Antrag oder ein 
Verlangen nach dem Aktiengesetz zu stellen oder in der Hauptversammlung das Stimmrecht 
auszuüben.  
 
 
Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG  
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen vom Vor-
stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver-
bundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter 
der Voraussetzung, dass sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesord-
nung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich 
im Rahmen der Aussprache zu stellen. 
 
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG ge-
nannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann 
der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-
schränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen für den Verlauf der Hauptversamm-
lung, für die Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und 
Redebeitrag angemessen festsetzen. 
 
 
IV. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft 
Weitergehende Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- 
und Weisungserteilung und zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 
127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter www.medisana.de unter "Investor Relations" -> 
"Hauptversammlung" abrufbar. Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG zur Hauptversammlung 
finden sich ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.medisana.de unter „In-
vestor Relations“ -> „Hauptversammlung“. 
 
 
V. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - Mitteilungen gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 
WpHG 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung 
der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger EUR 7.034.327,00 und ist eingeteilt 
in 7.034.327 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Jede Stückaktie gewährt in 
der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen 
Bundesanzeiger beträgt 7.034.327. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. 
 
 
Hilden, im Mai 2010 
 
Der Vorstand 
 
  


